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In aller Kürze 

 Der Referentenentwurf enthält zahlreiche Änderungen des bestehenden Rechts, 

hält aber an der Systematik und den Grundsätzen des bestehenden Rechts fest. 

 Die wichtigste Veränderung ist die Gleichstellung von Fachkräften mit beruflichen 

Abschlüssen und Fachkräften mit akademischen Abschlüssen. Diese beiden Grup-

pen sind die wichtigsten Zielgruppen des neuen Einwanderungsrechts. 

 Darüber hinaus wird die Vorrangprüfung weitestgehend abgeschafft. 

 An dem Grundsatz der Anerkennung der Gleichwertigkeit von im Ausland erwor-

benen Abschlüssen wird mit wenigen Ausnahmen festgehalten. Damit bleibt die 

wesentliche Hürde für Einwanderung qualifizierter Fachkräfte aufrechterhalten. 

Allerdings wurden die Möglichkeiten zur Anerkennung nach Einreise erweitert. 

 Der Referentenentwurf schlägt eine Reihe von Verfahrensänderungen vor, die zu 

einer Beschleunigung der Anerkennung und der Visumsverfahren führen können. 

Dies muss sich in der Praxis beweisen. 

 Die erweiterten und neu geschaffenen Optionen für die Arbeitsplatzsuche, die 

Ausbildungsplatzsuche und den Aufenthalt zur Anerkennung von beruflichen Ab-

schlüssen sind recht restriktiv gestaltet. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass diese 

grundsätzlich sinnvollen Instrumente in größerem Umfang genutzt werden. 

 Der Referentenentwurf verzichtet auf die Möglichkeit eines Spurwechsels für Ge-

duldete. Im Bereich der Ausbildung ergeben sich geringfügige 

Änderungen, durch die Beschäftigungsduldung über 2 Jahre 

eine etwas höhere Rechtssicherheit. Sinnvoller wäre ein Spur-

wechsel in Verbindung mit einer Stichtagsregelung gewesen. 
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1 Beschreibung der Ausgangslage und Ziele 

Sachverhalt: 

 Beschreibung der Ausgangslage: Der Referentenentwurf des Bundesministeri-

ums des Inneren, für Bau und Heimat geht in der Einleitung davon aus, dass die 

Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland, die Zukunft der sozialen Siche-

rungssysteme, der Wohlstand der Gesellschaft und der soziale Zusammenhalt in 

entscheidendem Maße davon abhängt, die Fachkräftebasis zu sichern und zu er-

weitern. Dies gelte nicht allein für Hochschulabsolventen, sondern auch für Fach-

kräfte mit beruflicher Bildung. Priorität habe zwar die Mobilisierung inländischer 

und europäischer Potenziale, aber diese seien nicht ausreichend um den Fachkräf-

tebedarf zu decken. 

 Ziele: Als Ziel des Gesetzesvorhabens wird die nachhaltige Steuerung und Steige-

rung der Einwanderung von Fachkräften, die die deutsche Wirtschaft benötigt, 

formuliert. Die Fachkräfteeinwanderung soll in eine migrationspolitische Ge-

samtstrategie eingebunden werden, die eine ausgewogene Balance zwischen der 

durch die Asylmigration herausgeforderte Integrationsfähigkeit der Gesellschaft 

und dem wirtschaftlichen Interesse an der Zuwanderung herstellt. Der Fokus liegt 

auf der Integration der Einwanderer. Anders als früher wird die Protektion und 

Abschottung des deutschen Arbeitsmarktes nicht mehr als Ziel erwähnt. 

Bewertung: 

 Die Analyse beschreibt die Ausgangslage zutreffend und stützt sich explizit auf 

verschiedene Analysen des IAB zum demografischen Wandel und der Entwicklung 

des Erwerbspersonenpotenzials. 

 Nicht thematisiert werden die Probleme der bisherigen Einwanderungssteuerung, 

die mit vergleichsweise geringen Zuzügen aus Drittstaaten zu Erwerbszwecken 

verbunden ist. So wird nur rund ein Zehntel der Zuzüge aus Drittstaaten durch die 

Instrumente der Migration zu Erwerbszwecken gesteuert. Die Fortsetzung des Sta-

tus quo birgt deshalb für die wirtschaftliche und soziale Zukunft Deutschlands 

erhebliche Risiken: Sie würde bei einem Rückgang der Einwanderung aus der EU 

dazu führen, dass nicht nur der Umfang der Arbeitsmigration viel zu gering aus-

fiele, sondern auch schrittweise zu einer Verschlechterung der Qualifikation und 

Chancen auf Arbeitsmarktintegration der Migrationsbevölkerung in Deutschland. 

Insofern wird die Zukunftsfähigkeit Deutschlands erheblich davon abhängen, ob 

es tatsächlich gelingt die Einwanderungssteuerung wirksam zu reformieren. 

 Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, des steigenden Fachkräftebe-

darfs und der insgesamt günstigen Auswirkungen der Einwanderung von Fach-

kräften auf die meisten Gruppen im deutschen Arbeitsmarkt ist es auch richtig 

den Fokus auf die Integration der Einwanderer zu legen. Damit wird in den Ziel-

vorstellungen ein Paradigmenwechsel in der Einwanderungspolitik vollzogen.  
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 Vor diesem Hintergrund sind die Zielsetzungen des Gesetzesvorhabens im Grund-

satz sinnvoll und entsprechen den Zielvorstellungen, wie sie etwa in dem Papier 

des Verwaltungsrates der BA formuliert wurden. 

2 Systematik des Gesetzesvorhabens 

Sachverhalt: 

 Keine neue Rechtssystematik: Der Referentenentwurf sieht ein Artikelgesetz vor, 

das im Wesentlichen die erwerbsbezogene Zuwanderung im bestehenden Aufent-

haltsgesetz und der Beschäftigungsverordnung neu regelt. Darüber hinaus werden 

noch vereinzelt Regelungen in anderen Gesetzen angepasst (Drittes Buch des So-

zialgesetzbuches, Gesetz zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifi-

kationen, Bundeskindergeldgesetz, Einkommenssteuergesetz, Unterhaltsvor-

schussgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Wohngeldgesetz, Staatsan-

gehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Verordnung zur Durchführung des 

Ausländerzentralregistergesetzes). Es wurden zwar einzelne Auflagen wie die Vor-

rangprüfung gestrichen, aber auch zahlreiche Sonder- und Ausnahmeregelungen 

sowie zu prüfende Kompetenzanforderungen der Einwanderer in das neue Recht 

aufgenommen.  

Bewertung: 

 Der Referentenentwurf verzichtet damit auf Einführung einer neuen Systematik, 

wie es etwa der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Migration und In-

tegration mit einem Einwanderungsgesetzbuch vorgeschlagen hat. Grundsätzlich 

ist die Rechtssystematik von nachrangiger Bedeutung. Vordringlich ist die Frage, 

ob die einzelnen Zuzugswege und aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen transpa-

rent und einfach geregelt sind. Hier sind gegenüber dem Status quo keine großen 

Veränderungen zu erkennen, die Komplexität der Regelungen hat nicht wesentlich 

abgenommen, in Teilen sogar zugenommen. Kritisch ist zu bewerten, dass viele 

Fragen von Beurteilungen der zuständigen Stellen (Sprachkenntnisse, qualifikati-

onsadäquate Beschäftigung, u. ä.) abhängen, die die Ungewissheit über den Aus-

gang des Einwanderungsverfahrens erhöhen. Insofern kann von höheren Transpa-

renz und Vereinfachung des neuen Rechts keine Rede sein. 

3 Grundsätze der Steuerung der 

Fachkräfteeinwanderung 

Sachverhalt: 

 Steuerung durch Mindestanforderungen: Der Referentenentwurf sieht vor, dass 

die Fachkräfteeinwanderung durch Mindestanforderungen gesteuert werden soll. 
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Damit wird das bestehende Recht weiterentwickelt, aber kein Systemwechsel voll-

zogen. 

 Zentrale Kriterien: Fachkräfte sollen in Deutschland arbeiten können, wenn sie (i) 

über einen Hochschul- oder Berufsabschluss, (ii) diese Abschlüsse in Deutschland 

anerkannt sind, und (iii) über einen qualifikationsadäquaten Arbeitsvertrag verfü-

gen. Zusätzlich ist unter bestimmten Bedingungen der Zuzug zur Arbeitssuche, zur 

Suche eines Studien- oder Ausbildungsplatzes sowie zur Anerkennung beruflicher 

Abschlüsse möglich. Schließlich besteht die Möglichkeit eine berufliche Ausbil-

dung in Deutschland zu absolvieren. 

 Wichtigste Änderungen: Die meisten dieser Möglichkeiten bestehen bereits im 

geltenden Recht. Die wichtigsten Veränderungen sind, dass (i) insbesondere bei 

Personen mit beruflichen Abschlüssen die Engpassbetrachtung (Positivlisten) ent-

fällt, (ii) die Vorrangprüfung weitgehend abgeschafft und (iii) die Möglichkeit der 

Einreise zur Arbeitssuche auf Personen mit beruflichen Abschlüssen ausgeweitet 

wird. Diese Änderungen werden unten im Detail diskutiert. 

Bewertung: 

 Das bisherige System der Steuerung der Zuwanderung nach Mindestanforderun-

gen hat in Deutschland dazu geführt, dass trotz eines leichten Anstiegs im Jahr 

2017 insgesamt nur rund 60.000 Personen auf Grundlage eines Visums zu Er-

werbszwecken aus Drittstaaten nach Deutschland zugezogen sind. Dem standen 

22.000 Rückzüge dieser Personengruppe gegenüber. Damit leistet die erwerbsbe-

zogene Migration aus Drittstaaten bislang nur einen marginalen Beitrag zur Er-

schließung zusätzlicher Erwerbspersonenpotenziale. Es ist naheliegend, dass dies 

sicherlich nicht allein, aber auch auf das System der Einwanderungssteuerung zu-

rückzuführen ist. 

 Bei einer Steuerung über Mindestanforderungen kumulieren sich die verschiede-

nen Restriktionen (Hürden) für die Einwanderung, d.h. es ist notwendig, jede dieser 

Hürden zu überspringen, um einwandern zu können. Dies unterscheidet ein Sys-

tem, das durch Mindestanforderungen gesteuert wird, von Punktesystemen, in de-

nen verschiedene Kriterien zumindest zum Teil gegeneinander substituiert werden 

können. Es kommt deshalb bei Mindestanforderungen entscheidend auf die Aus-

wahl jedes Kriteriums und seine Wirkungen in der Kombination mit anderen Kri-

terien an, weil es sonst schnell zum Ausschluss von Einwanderung kommen kann, 

auch wenn diese wirtschaftlich und sozial erwünschte Folgen hat. So können Qua-

lifikationskriterien mit den Anforderungen der Gleichwertigkeit oder der Aner-

kennung schnell zum Ausschluss der Einwanderung führen, obwohl das Kriterium 

allein in Kombination mit einem qualifikationsadäquaten Arbeitsvertrag vielleicht 

erfüllt ist und die Person eine günstige Arbeitsmarkt- und Integrationsprognose 

hat. 

 Die Möglichkeit der Steuerung über ein Punktesystem wird in dem Referenten-

entwurf nicht diskutiert. Tatsächlich wäre die Einführung eines Punktesystems vor 
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dem Hintergrund der europarechtlichen Restriktionen und der deutschen Rechts-

tradition sehr viel schwerer als die Weiterentwicklung des bestehenden Rechts. Bei 

der Steuerung über Punktesysteme kann eine Vielzahl von Kriterien verwendet 

werden, weil diese Kriterien gegeneinander substituiert werden können. In der 

Praxis verwenden auch Länder wie Australien, Kanada und Neuseeland bei der 

Steuerung über Punktesysteme auch einige wenige Mindestanforderungen (z.B. 

eine Arbeitsplatzzusage), formulieren diese Anforderungen aber flexibler, damit 

die Steuerungsfunktion des Punktesystems erhalten bleibt. Aus wissenschaftlicher 

Sicht sind Punktesysteme der Steuerung über Mindestanforderungen nicht per se 

überlegen, es kommt auf die Kriterien und ihre Kombination an. Da die Grund-

satzentscheidung gefallen ist, wird dies im Folgenden auch nicht mehr diskutiert. 

Diese Stellungnahme beschränkt sich vielmehr auf die einzelnen Kriterien und ihre 

im Rahmen eines Mindestanforderungssystems zu erwartenden Wirkungen. Dies 

schließt aber nicht aus, dass über einen grundsätzlich anderen Steuerungsmecha-

nismus günstigere Wirkungen erzielt werden könnten. 

4 Kriterien für die Fachkräfteeinwanderung  

4.1 Verbindliche, qualifikationsadäquate Arbeitsplatzzusage  

Beschreibung des Sachverhalts: 

 Verbindliche Arbeitsplatzzusage: Der Referentenentwurf sieht wie bisher eine 

verbindliche Arbeitsplatzzusage als zentrales Kriterium für die Einwanderung von 

Fachkräften vor (§ 18 Abs. 2 AufG). 

 Qualifizierte Beschäftigung: Der Referentenentwurf sieht ferner vor, dass eine 

Aufenthaltserlaubnis für Personen mit Berufsabschlüssen nur für eine qualifizierte 

Beschäftigung erteilt werden kann, für deren Ausübung die erworbene Qualifika-

tion sie befähigt (§ 18a AufG). Damit soll sichergestellt werden, dass die Person 

auch eine Fachkrafttätigkeit ausübt. Bei akademischen Fachkräften kann die Auf-

enthaltserlaubnis für eine qualifizierte Beschäftigung in Berufen erteilt werden, 

für deren Ausübung die Ausbildung sie befähigt (§18b Abs. 1 AufG). Dies umfasst 

nicht zwingend nur akademische Berufe, sondern auch andere qualifizierte Berufe, 

sofern die Qualifikationsvoraussetzungen gegeben sind. 

 Blaue Karte EU: Bei der Blauen Karte EU ist dagegen wie bisher von einer der 

Qualifikation entsprechenden Tätigkeit die Rede (§ 18b Abs. 2 AufG). 

Bewertung: 

 Grundsätzlich ist eine verbindliche Einstellungszusage eine hohe Hürde, die nicht 

von allen Einwanderungsländern verlangt wird. Es gibt aber starke empirische Evi-

denz, dass eine Arbeitsplatzzusage beim Zuzug die Beschäftigungschancen dauer-

haft erhöht. Zudem führt dieses Kriterium dazu, dass sich die Zuwanderung flexi-
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bel an die konjunkturelle Lage, aber auch die regionale und sektorale Arbeitsnach-

frage anpasst. Insofern ist dieses Kriterium aus volkswirtschaftlicher Perspektive 

gut begründet und wird durch die vorliegende empirische Evidenz unterstützt. 

 In ihren Wirkungen problematischer können die Qualifikationsanforderungen der 

Tätigkeit sein. Grundsätzlich ist angestrebt, dass Personen, die eine Einstellungs-

zusage in einem Beruf mit einer qualifizierten Tätigkeit haben und die Qualifika-

tionsvoraussetzungen für diese Tätigkeit mitbringen, eine Aufenthaltserlaubnis 

erhalten können. Es wird wesentlich von der Auslegung dieser Regelung, vor allem 

in Hinblick auf die Definition einer qualifizierten Beschäftigung und die dafür 

notwendigen Qualifikationsvoraussetzungen, ankommen. Das kann sich in der 

Praxis als nicht trivial erweisen und kann in der Kombination dieser beiden Krite-

rien zu einer wirksamen Hürde werden, zudem kann es langwierige Einzelfallprü-

fungen notwendig machen. Es bestehen erhebliche Ermessensspielräume, der Prü-

fungsaufwand für die BA kann hoch sein. Es wird deshalb auf die praktische Um-

setzung ankommen.  

 Schließlich ist zu berücksichtigen, dass viele Migrantinnen und Migranten zu-

nächst unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten, dann aber schrittweise im Arbeits-

markt aufsteigen. Solche Wege der Integration schränkt der Referentenentwurf 

stark ein. 

4.2 Qualifikationskriterien 

Beschreibung des Sachverhalts: 

 Gleichstellung von beruflichen und akademischen Fachkräften: Der Referen-

tenentwurf definiert Fachkräfte als Personen mit beruflichen Abschlüssen (§18 

Abs. 4 Satz 1, § 18a AufG) und Hochschulabschlüssen (§18 Abs. 4 Satz 2, § 18b 

AufG). Für sie wird der Zuzug grundsätzlich ermöglicht, wenn eine verbindliche 

Einstellungszusage vorliegt (vgl. 4.1), die beruflichen Abschlüsse anerkannt wur-

den (vgl. 4.3) und die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat (vgl. 4.4). Das 

entspricht im Wesentlichen dem jetzt schon geltenden Recht. Allerdings war bis-

her der Zuzug von Personen mit beruflichen Abschlüssen de facto auf Berufe be-

schränkt, die auf der Positivliste der BA enthalten waren („Engpassberufe“). Dies 

soll jetzt für alle Berufe geöffnet werden. 

 Keine wesentlichen Veränderungen bei der Blauen Karte EU: Zulassungskriterien 

für die „Blaue Karte EU“ sind eine akademische Ausbildung und ein Gehalt von 

mindestens zwei Dritteln der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der gesetzli-

chen Rentenversicherung, bei ausgewählten Berufen (in der Regel MINT-Berufe) 

von 52 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze (§18b, Abs. 2 AufG). Damit hat sich 

nichts Wesentliches geändert, insbesondere die Einkommensschwellen bleiben un-

verändert. Eine Änderung wäre allerdings ohne eine Veränderung des EU-Rechts 

auch nicht möglich gewesen. Gegenüber den sonstigen Zugangswegen für akade-

mische Fachkräfte ist bei der Blauen Karte EU der wesentliche Unterschied, dass 
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keine Zustimmung der BA notwendig ist und früher eine Niederlassungserlaubnis 

erreicht werden kann (s.u.).  

 Vermittlungsabsprachen: Für Gesundheits- und Pflegeberufe bestand bereits im 

Rahmen bestehender Vermittlungsabsprachen (Triple-Win-Konzept) der Bunde-

sagentur für Arbeit mit den Arbeitsverwaltungen verschiedener Herkunftsländer 

(Bosnien-Herzegowina, Serbien, Tunesien, Philippinen) die Möglichkeit der Be-

schäftigung. §2 BeschV erweitert diese Möglichkeit nun grundsätzlich auch im 

Rahmen von Vermittlungsabkommen für nicht-reglementierte Berufe ohne vor-

herige Anerkennung der Gleichwertigkeit des Berufsabschlusses. Ein Aufenthalts-

titel nach §16d Abs. 5 AufG kann bei Vorliegen ausreichender Deutschkenntnisse 

(B1) für ein Jahr erteilt und um zwei Jahre verlängert werden, wenn die Person 

die Anerkennung ihres Berufsabschlusses betreibt.  

 Ausnahmetatbestände: Der Referentenentwurf sieht einige wenige, eng einge-

grenzte Ausnahmetatbestände vor, die es ermöglichen von den Qualifikationskri-

terien abzuweichen (§19c AufG): 

o Eine Beschäftigung unabhängig von der Qualifikation als Fachkraft ist 

möglich, wenn dies die Beschäftigungsverordnung oder eine zwi-

schenstaatliche Vereinbarung vorsieht. Dies macht Ausnahmeregelun-

gen wie die Westbalkan-Regelung weiterhin möglich. 

o So können in ausgewählten Berufen, deren Ausübung einen Hoch-

schul- oder Berufsabschluss erfordert, eine gleichwertige Qualifika-

tion auch ohne Anerkennung durch eine mindestens fünfjährige Be-

rufserfahrung in den letzten sieben Jahren nachgewiesen werden, so-

fern ausreichende Deutschkenntnisse vorliegen. Allerdings muss in 

diesem Fall eine Vorrangprüfung durchgeführt werden. Ferner muss 

sich der Arbeitgeber verpflichten, die Kosten zu übernehmen, die bis 

zu 12 Monate für öffentliche Stellen nach Beendigung eines Arbeits-

verhältnisses und durch die Abschiebung entstehen. Bei Arbeitneh-

mern über 45 Jahren muss eine ausreichende Altersversorgung nach-

gewiesen werden (§6 BeschV). Diese Regelung ist neu, eine vergleich-

bare Formulierung gab es bislang nur bei der Blauen Karte EU. 

o In begründeten Ausnahmefällen kann eine Aufenthalts- und Beschäf-

tigungserlaubnis erteilt werden, wenn ein besonderes öffentliches In-

teresse, insbesondere regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarkt-

politisches Interesse besteht. 

o Ähnliches gilt für Ausländer, die in einem Beamtenverhältnis zu einem 

deutschen Dienstherrn stehen. Hier ist auch keine Zustimmung der BA 

notwendig. 
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 Grundsätzlich sind die meisten dieser Ausnahmetatbestände bereits im geltenden 

Recht möglich. Neu ist, dass unter bestimmten Bedingungen Berufsabschlüsse o-

der akademische Abschlüsse durch berufspraktische Erfahrungen substituiert wer-

den können.  

Bewertung:  

 Die weitgehende Gleichstellung von Personen mit beruflichen Abschlüssen und 

Hochschulabsolventen im neuen Recht ist – auch vor dem Hintergrund der hohen 

Arbeitsmarktnachfrage bei Absolventen mit beruflichen Abschlüssen – sinnvoll. 

Längerfristig haben Personen mit mittleren und höheren beruflichen Qualifikati-

onen günstigere Integrationsperspektiven im Arbeitsmarkt und auch die gesell-

schaftliche Teilhabe und intergenerationale Integration wird mit steigendem Bil-

dungsniveau erleichtert. Insofern ist die Fokussierung der Einwanderungspolitik 

auf Gruppen mit Berufs- und Hochschulabschlüssen angemessen, obwohl der Ar-

beitsmarkt gegenwärtig auch eine hohe Nachfrage im Bereich der Helfertätigkei-

ten hat. 

 Auch der Verzicht auf die Steuerung der Einwanderung über Engpasskriterien oder 

Positivlisten ist grundsätzlich sinnvoll, weil die Prognosefähigkeit von sogenann-

ten Engpassberufen und damit die Steuerungsfunktion von Kriterien wie Vakanz-

zeiten bei der Besetzung offener Stellen oder das Verhältnis von offenen Stellen 

zu Arbeitslosen nach Berufsgruppen fragwürdig ist. Dieses Vorgehen übersieht den 

Umstand, dass sich Volkswirtschaften in der Regel dynamisch an Veränderungen 

des Arbeitsangebots durch Investitionen, Veränderungen der Produktionsstruktu-

ren und internationalen Handel anpassen. Der Arbeitsmarkt kann deshalb häufig 

auch sehr gut Arbeitskräfte integrieren, wenn diese nicht in Berufen tätig sind, die 

auf Positivlisten enthalten sind. 

 Sonderregelungen im Fall von Vermittlungsabsprachen waren bereits im beste-

hendem Recht möglich, aber die Handlungsspielräume wurden durch das neue 

Recht ausgeweitet. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für experimentelle Öffnun-

gen des Arbeitsmarktes, insbesondere den Verzicht auf die Gleichwertigkeitsprü-

fung vor dem Zuzug, gegenüber bestimmten Herkunftsländergruppen. Die ge-

samtwirtschaftlichen Wirkungen solcher Absprachen werden gering sein, aber 

möglicherweise können hier neue Praktiken erprobt werden, die als Blaupause für 

künftige Reformen des Einwanderungsrechts dienen können. 

 Die aufgeführten Ausnahmetatbestände deuten an, dass dennoch in einem gewis-

sen Umfang über Ausnahmeregelungen, bilaterale Abkommen oder die Westbal-

kan-Regelung auch Arbeitskräfte ohne berufliche Abschlüsse nach Deutschland 

einreisen werden. Ähnliches gilt für Personen, die über andere Zugangswege nach 

Deutschland kommen (Geflüchtete, Familiennachzug). Dem Gesetzgeber scheint 

bewusst zu sein, dass hier eine gewisse Flexibilität notwendig ist. Angesichts des 

gegenwärtig überdurchschnittlichen Beschäftigungswachstums bei den Helferbe-

rufen ist dies auch nicht problematisch, allerdings sollte aus den o.g. Gründen hier 

nicht der Fokus eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes liegen. 
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 Die Öffnung für Personen mit ausgewiesenen berufspraktischen Kenntnissen trägt 

den Unterschieden in den Ausbildungssystemen Rechnung. Viele Personen üben 

qualifizierte oder hochqualifizierte Tätigkeiten aus, ohne dass einschlägige Bil-

dungs- und Berufsabschlüsse vorliegen. Hier ist ein Flexibilitätsspielraum geschaf-

fen worden, der bisher nur unter bestimmten Bedingungen im Rahmen der Rege-

lungen für die Blaue Karte EU und damit im Hocheinkommensbereich bestand. 

Allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass diese Regelung in großem Umfang An-

wendung findet: Zunächst bedarf es der Prüfung der erworbenen Qualifikationen, 

und dann werden sehr weitgehende Anforderungen an die Arbeitgeber gestellt, 

Kosten für Sozialleistungen und die Rückführung zu übernehmen. Das dürfte we-

gen der schwer kalkulierbaren Risiken im Einzelfall häufig prohibitiv wirken.  

4.3 Gleichwertigkeit und Anerkennung von Abschlüssen 

Sachverhalt: 

 Festhalten an der Gleichwertigkeitsprüfung: An dem Grundsatz der Gleichwer-

tigkeit und den Verfahren der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen und 

Hochschulabschlüssen hält der Referentenentwurf explizit fest (§ 18 Abs. 2 AufG). 

Damit bleibt der rechtliche Rahmen im Wesentlichen unverändert. 

 Aufenthalt zur Anerkennung: Allerdings hat der Referentenentwurf die Möglich-

keit erweitert, dass Personen zur Anerkennung ihrer Abschlüsse nach Deutschland 

einreisen und erwerbstätig sein können (§16d AufG, s.u.).  

 Sonderregelungen: Außerdem kann das BMAS durch die Beschäftigungsverord-

nung ohne Zustimmung des Bundesrates für Berufe und bestimmte Beschäftigun-

gen die Bedingungen definieren, unter denen die BA einer Beschäftigung ohne 

Gleichwertigkeitsprüfung zustimmen kann (§42 Abs. 1 Punkt 11 AufG).  

 Keine Ausnahmeregeln für Länder mit ähnlichen Bildungssystemen: Ein expe-

rimenteller Verzicht auf die Gleichwertigkeitsprüfung und die Anerkennung für 

bestimmte Herkunftsländer oder Herkunftsländergruppen, deren Berufsbildungs-

systeme hinreichend ähnlich sind, wie es das Konzeptpapier des Verwaltungsrates 

der BA beispielsweise vorsieht, ist nicht aufgenommen worden. Allerdings sieht 

der Referentenentwurf vor, dass das BMAS durch Rechtsverordnung generell Aus-

nahmen für Angehörige bestimmter Staaten erlassen kann (§41 Abs. 1 Punkt 3). 

 Verfahrensbeschleunigung: Die Verfahren zur Anerkennung beruflicher Ab-

schlüsse sollen beschleunigt werden. Unter anderem kann ein beschleunigtes 

Fachkräfteverfahren bei einer neu einzurichtenden zentralen Ausländerbehörde 

auf Länderebene (§71 Abs. 1 Satz 3 AufG) beantragt werden (§81a AufG), was die 

Fristen für die Anerkennung deutlich verkürzt.  

Bewertung:  

 Im Grundsatz bleibt damit die wichtigste Hürde für die Einwanderung qualifizier-

ter Fachkräfte unverändert bestehen. Damit sind zwei Probleme verbunden: Ers-
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tens kommen viele qualifizierte Fachkräfte für die Einwanderung nach Deutsch-

land nicht in Frage, weil ihre Abschlüsse aufgrund der unterschiedlichen Bildungs-

systeme nicht vergleichbar sind. Dem wird teilweise durch den Weg der Anerken-

nung berufspraktischer Kenntnisse (s.o.) Rechnung getragen. Dies wird aber nur in 

geringem Umfang dazu beitragen, die Hürden für diese Gruppe zu überwinden. 

Welche Rolle mögliche Ausnahmeregelungen spielen werden, kann heute noch 

nicht beurteilt werden.  Das zweite Problem besteht in dem materiellen und zeit-

lichen Aufwand der Verfahren. Dem soll durch das beschleunigten Fachkräftever-

fahren Rechnung getragen werden. Die dort vorgesehene Festlegung und Be-

schleunigung von Fristen und die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle ist ohne 

Zweifel zu begrüßen. Es wird sich dennoch erst in der Praxis beweisen müssen, ob 

dies tatsächlich zu einer Verfahrensbeschleunigung führt und ob die potenziellen 

Antragsteller nicht auf andere Zielländer der Migration ausweichen, die in der Re-

gel keine derartig umfassenden Gleichwertigkeitsprüfungen verlangen. 

4.4 Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

Sachverhalt: 

 Grundsatz der Zustimmung: Grundsätzlich muss die Bundesagentur für Arbeit 

weiter zustimmen, bevor ein Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken erteilt wird. Aus-

nahmen werden durch die Beschäftigungsverordnung geregelt (§39 AufG). 

 Abschaffung der Vorrangprüfung: Die Vorrangprüfung wird grundsätzlich abge-

schafft, Ausnahmen können in der Beschäftigungsverordnung festgelegt werden. 

Das BMAS kann die Vorrangprüfung zeitlich begrenzt wiedereinführen, etwa in 

Konjunktur- und Arbeitsmarktkrisen (§39, § 42 AufG). Zudem kann die Vorrang-

prüfung in Arbeitsmarktbezirken mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit und 

bestimmten Berufen wiedereingeführt werden. Die Beschäftigungsverordnung 

sieht folgende Ausnahmetatbestände vor, für die die Vorrangprüfung weiter gilt: 

o Saisonarbeitskräfte in bestimmten Sektoren;  

o bestimmte Berufsgruppen für die Sonderrechte bei der Einwanderung 

gelten (Spezialitätenköche, Schaustellergehilfen, Haushaltshilfen, 

Künstler, Artisten u. ä.); 

o Staatsangehörige aus Andorra, Australien, Israel, Japan, Kanada, der 

Republik Korea, von Monaco, Neuseeland, San Marino sowie den Ver-

einigten Staaten von Amerika kann mit Vorrangprüfung die Zustim-

mung zur Ausübung jeder Beschäftigung unabhängig vom Sitz des 

Arbeitgebers erteilt werden. 

 Gleichwertigkeitsprüfung unverändert: In Hinblick auf die Gleichwertigkeit der 

Arbeitsbedingungen bzgl. Arbeitsentgelt, Arbeitszeiten und sonstige Arbeitsbedin-

gungen gibt es keine grundlegenden Veränderungen. Die Arbeitgeber sind ver-

pflichtet, die notwendigen Auskünfte innerhalb von vier Wochen zu erteilen. 

Bewertung: 
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 Die Vorrangprüfung ist ein vergleichsweise ineffizientes Schutzinstrument, weil es 

schwierig ist den Nachweis zu führen, dass die entsprechende Stelle auch mit ei-

nem deutschen Arbeitnehmer oder bevorrechtigtem ausländischen Staatsangehö-

rigen besetzt werden kann. Insofern ist der Verzicht sinnvoll, auch wenn die Vor-

rangprüfung sich in der Praxis nicht als sehr hohe Hürde erweist. Hervorzuheben 

ist auch, dass damit ein Paradigmenwechsel in der Einwanderungspolitik verbun-

den ist: Das Gesetzesvorhaben erkennt damit an, dass Einwanderung in der Regel 

nicht zu Verdrängungseffekten am Arbeitsmarkt führt und stellt zu Recht die 

Frage der Arbeitsmarktintegration in den Vordergrund der Einwanderungssteue-

rung. 

 Die Ausnahmeregelungen können gerechtfertigt werden, sofern sie tatsächlich 

zum Abbau von Ängsten in der Bevölkerung beitragen. Sie sollte aber auf Ausnah-

men beschränkt bleiben und verstärkt nur unter wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen mit schlechter Arbeitsmarktlage zum Tragen kommen.  

5 Andere Möglichkeiten des Aufenthalts 

5.1 Einreise zur Arbeitsplatzsuche 

Sachverhalt: 

 Erweiterung auf berufliche Fachkräfte: Die Einreise zur Arbeitssuche für 6 Mo-

nate war bereits in der Vergangenheit für Personen mit akademischen Abschlüssen 

möglich, sie wird jetzt auch auf Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung 

ausgeweitet (§20 AufG).  

 Restriktive Bedingungen: Die Einreise zur Arbeitsplatzsuche setzt (i) die Anerken-

nung bzw. Gleichwertigkeit der Abschlüsse, (ii) deutsche Sprachkenntnisse min-

destens auf dem Niveau B1, und (iii) den Nachweis ausreichender Existenzmittel 

zum Bestreiten des Lebensunterhalts voraus. Eine Beschäftigung während dieser 

Frist ist ausgeschlossen. Die Anforderung deutscher Sprachkenntnisse wurde neu 

aufgenommen. 

 Andere Fälle: Ferner bestehen Möglichkeiten zur Arbeitssuche für Absolventen 

deutscher Hochschulen, deutscher beruflicher Bildungseinrichtungen, von For-

schern mit einer Tätigkeit in Deutschland u. ä. Fälle, die sich bis zu 9 Monate in 

Deutschland aufhalten und einer Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen. 

 Befristung auf fünf Jahre. Anders als die übrigen Regelungen des Gesetzes, sind 

die Regelungen zur Arbeitssuche zunächst auf fünf Jahre befristet. 

Bewertung: 

 Bisher ist die Zahl der Hochschulabsolventen, die zur Arbeitsplatzsuche einreisen, 

verschwindend gering. Das dürfte auf die Voraussetzung der Anerkennung der 

Abschlüsse vor der Einreise zurückzuführen sein. Zudem wurde jetzt mit der An-

forderung deutscher Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 eine zusätzliche Hürde 
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eingeführt. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand aus dem Ausland zunächst die 

deutsche Sprache erlernt und die Anerkennung seiner Abschlüsse betreibt, nur um 

sechs Monate für die Arbeitsplatzsuche einreisen zu dürfen. Insofern dürfte diese 

Regelung auch in Zukunft de facto wirkungslos bleiben.  

5.2 Aufenthalt zur Anerkennung beruflicher Abschlüsse 

Sachverhalt: 

 Erweiterungen der bestehenden Regelungen: Ein Aufenthalt zur Anerkennung 

beruflicher Abschlüsse sieht der geltende Rechtsrahmen bereits für einen Zeit-

raum von 18 Monaten vor. An der bestehenden Regelung wurde im Wesentlichen 

festgehalten, die Aufenthaltsdauer kann auf Antrag um weitere 6 Monate verlän-

gert werden. Neu aufgenommen wurde, dass jetzt deutsche Sprachkenntnisse auf 

dem Niveau B1 nachgewiesen werden müssen.  

 Eine Beschäftigung war bereits in der Vergangenheit während dieser Frist möglich, 

sofern sie in einem engen Zusammenhang mit der angestrebten beruflichen Tä-

tigkeit stand, jetzt ist ein einfacher Zusammenhang ausreichend.  

 Nach dem neuen Recht soll künftig auch in nicht-reglementierten Berufen eine 

Beschäftigung möglich sein, die eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, 

wenn die berufspraktischen Kenntnisse vorhanden sind und nicht wesentliche the-

oretische Kenntnisse fehlen und zudem der Arbeitgeber sich verpflichtet die Un-

terschiede innerhalb von zwei Jahren auszugleichen.  

 Schließlich ist eine Aufenthaltserlaubnis zum Ablegen einer Prüfung der Anerken-

nung möglich (§16d AufG). 

Bewertung: 

 Die bisherigen Regelungen des Aufenthalts zur Anerkennung beruflicher Qualifi-

kationen wurden bisher kaum genutzt. Dies dürfte auf die hohe Ungewissheit des 

Aufenthaltsstatus und den Ausgang der Anerkennungsverfahren zurückzuführen 

sein. Dies macht einen solchen Aufenthaltstitel unattraktiv. Daran dürften die 

neuen Regelungen wenig verändern. Zudem wurde mit der Anforderung von 

Sprachkenntnissen auf dem Niveau B1 eine weitere Hürde aufgenommen. Es ist 

nicht davon auszugehen, dass die Option der Ausübung einer Beschäftigung in 

einem qualifizierten Beruf bzw. einem Beruf, der im Zusammenhang mit dem an-

gestrebten qualifizierten Beruf steht, quantitativ in größerem Umfang in An-

spruch genommen werden wird.  

5.3 Berufliche Ausbildung und Ausbildungsplatzsuche  

Sachstand: 

 Aufenthalt zur Ausbildung bereits jetzt möglich: Das bisherige Recht sieht be-

reits die Möglichkeit vor, dass Staatsangehörige aus Drittstaaten einreisen, um 

eine berufliche Ausbildung in Deutschland zu machen. Diese Möglichkeit wird bis-

her nur in geringem Umfang genutzt. 
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 Ausbildungsplatzsuche: Zur Ausbildungsplatzsuche dürfen jetzt auch Personen 

für 6 Monate einreisen, die (i) bis zu 21 Jahren alt sind, (ii) einen Abschluss einer 

deutschen Auslandsschule mit Gütesiegel („Exzellente deutsche Auslandsschule“), 

und über sehr gute deutsche Sprachkenntnisse (C1) verfügen (§17 AufG).  

 Vorrangprüfung bei Besetzung von Ausbildungsplätzen: Die Vorrangprüfung bei 

der Besetzung von Ausbildungsplätzen soll aufrechterhalten werden (§8 BeschV). 

 Ausbildungsplatzwechsel: Wenn eine Berufsausbildung aus Gründen, die der 

Auszubildende nicht zu verantworten hat, nicht zu Ende geführt werden kann, 

besteht die Möglichkeit während einer 6-Monatigen Übergangszeit einen neuen 

Ausbildungsplatz zu suchen. Diese Option bestand vorher nur für Studierende. 

Bewertung: 

 Die Bedingungen für die Einreise zur Ausbildungsplatzsuche sind nahezu prohibi-

tiv gestaltet, so dass sie allenfalls für einen sehr kleinen Kreis in Frage kommen. 

Vermutlich haben die Absolventen der Auslandsschulen mit exzellenten deutschen 

Sprachkenntnissen auch eher Interesse an einem Studienplatz.  

 Die Bedingungen für die Aufnahme eines Ausbildungsverhältnisses in Deutschland 

wurden nicht verändert. Das Aufrechterhalten der Vorrangprüfung ist nicht kon-

sistent mit der sonstigen Argumentation des Gesetzesentwurfs. Insgesamt ist nicht 

zu erwarten, dass durch die neuen Regelungen die Zahlen der Auszubildenden aus 

dem Ausland steigen werden. Dies ist allerdings auch schwierig zu erreichen, weil 

die Migration in einem Alter, in dem die berufliche Ausbildung in Deutschland 

erfolgt, eher eine Ausnahme ist. 

 Sinnvoll ist die Option des Ausbildungsplatzwechsels, weil es die Abhängigkeit der 

Auszubildenden von den Arbeitgebern verringert und die Qualität des Matches 

zwischen Auszubildendem und Ausbildungsplatz erhöhen dürfte. 

6 Aufenthaltsdauer und 

Niederlassungserlaubnis 

Sachverhalt: 

 Aufenthaltsdauer für Fachkräfte: Berufliche und akademische Fachkräfte erhal-

ten eine Aufenthaltserlaubnis für vier Jahre, sofern das Arbeitsverhältnis oder die 

Zustimmung der BA nicht für einen kürzeren Zeitraum befristet ist.  

 Niederlassungserlaubnis: Eine Niederlassungserlaubnis können Fachkräfte nach 

vier Jahren erhalten, wenn sie (i) einen der Qualifikation angemessenen Arbeits-

platz besitzen, (ii) 48 Monate Beiträge zur Rentenversicherung geleistet haben, 

und sie über (iii) ausreichende deutsche Sprachkenntnisse (B1) verfügen. Inhaber 

einer Blauen Karte EU können bereits nach 33 Monaten eine Niederlassungser-
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laubnis beantragen. Für besonders hoch qualifizierte akademische Forscher, Wis-

senschaftler und Lehrkräfte wurden erleichterte Möglichkeiten für die Erlangung 

einer Niederlassungserlaubnis geschaffen.  

Bewertung: 

 Die Gleichstellung von beruflichen und akademischen Fachkräften ist auch hier 

sinnvoll. Grundsätzlich sind die Fristen angemessen. Sie schaffen gleichermaßen 

Anreize für eine Integration in Deutschland, sichern den Sozialstaat und stellen 

die notwendige Rechtssicherheit für die Investitionen in länderspezifisches Hu-

mankapital her. 

7 Verfahrensvereinfachungen 

Sachverhalt: 

 Zentrale Ausländerbehörden: Die Verwaltungsverfahren und Kooperation zwi-

schen zuständigen Behörden wie Auslandsvertretungen, Visastellen, Ausländerbe-

hörden, Arbeitsverwaltung und für die Anerkennung zuständigen Einrichtungen 

sollen u.a. durch Einrichtung einer zentralen Ausländerbehörde auf Länderebene 

verbessert werden, die u.a. für die Ersterteilung von Aufenthaltserlaubnissen, Vor-

abzustimmungen zu Visa, der Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen 

zur Anerkennung von Abschlüssen und die Durchführung des beschleunigten 

Fachkräfteverfahrens zuständig ist (§71 AufG, Abs. 1 Satz 3).  

 Beschleunigtes Fachkräfteverfahren: Auf Antrag der Unternehmen kann in Voll-

macht der Fachkräfte ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren durchgeführt wer-

den. Der Antrag ist bei der zentralen Ausländerbehörde zu stellen. Das beschleu-

nigte Fachkräfteverfahren enthält eine Reihe von Fristen für die Visumserteilung 

und Anerkennung: 

o Danach müssen die Auslandsvertretungen einen Termin zur Visums-

antragstellung innerhalb von zwei Wochen erteilen, das Visum soll 

dann „in der Regel“ innerhalb von drei Wochen erteilt werden.  

o Der Empfang von Anträgen auf Anerkennung von beruflichen Ab-

schlüssen muss von zuständigen Stellen innerhalb von zwei Wochen 

bestätigt werden. Die zuständigen Stellen teilen den Antragstellern 

mit, ob ggf. Unterlagen nachzureichen sind. Über die Anträge ist in-

nerhalb von vier Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen 

zu entscheiden (§ 14a Abs. 1-4, Gesetz über die Feststellung der 

Gleichstellung der Berufsqualifikation). 

Bewertung: 

 Diese Maßnahmen sind alle ohne Zweifel sinnvoll, sie müssen sich allerdings in der 

Praxis beweisen. Vielversprechend sind die Fristen für die Visumserteilung und die 
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Anerkennung von Abschlüssen bei dem beschleunigten Fachkräfteverfahren. Da-

mit wird ein Rechtsanspruch auf zügige Bearbeitung der Anträge geschaffen. Dies 

ist auch notwendig, weil im Regelfall nicht davon ausgegangen werden kann, dass 

ein Arbeitgeber mehr als drei Monate nach Erteilung einer Einstellungszusage auf 

die Besetzung eines Arbeitsplatzes warten wird.  

 Das beschleunigte Fachkräfteverfahren kann u.U. zur Verlängerung der Regelver-

fahren führen und damit einseitig Verfahren begünstigen, die von den Arbeitge-

bern betrieben werden. Es sollte deshalb geprüft werden, inwieweit die Fristen des 

beschleunigten Fachkräfteverfahrens nicht in Teilen oder vollständig in das Regel-

verfahren übernommen werden können. 

8 Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung 

8.1 Ausbildungsduldung 

Sachverhalt: 

 Der Referentenentwurf führt den Begriff der „Ausbildungsduldung“ ein (§60b 

AufG), der in Verbindung mit §19d AufG die alten Regelungen zur Ausbildung im 

Aufenthaltsgesetz („3+2*-Regelung) ersetzt. Grundsätzlich ermöglicht diese Re-

gelung eine Duldung während der Zeit der Ausbildung für Asylbewerber und Ge-

duldete. Dies gilt für eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich aner-

kannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf und, das soll neu einge-

führt werden, auch für eine Assistenz- oder Helferausbildung, sofern sie (i) an eine 

qualifizierte Berufsausbildung in einem Engpassberuf anschlussfähig ist, (ii) für 

diese qualifizierte Berufsausbildung eine Ausbildungsplatzzusage vorliegt und (iii) 

der Bewerber diese durchführen will. 

 Allerdings unterliegen diese Regelungen zahlreichen Ausschlussgründen, u.a.: 

o Geduldete müssen mindestens 6 Monate in Besitz einer Duldung sein; 

o es dürfen keine konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung 

bevorstehen, darunter auch keine Rückführung nach dem Dublin-Ab-

kommen; 

o die Identität nicht geklärt ist; 

o Personen aus sicheren Herkunftsstaaten stammen, die keinen Asylan-

trag gestellt haben oder einen Asylantrag nach dem 31.12.2015 ge-

stellt haben, der abgelehnt oder zurückgezogen wurde. 

 Neu ist, dass die konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung spezifiziert 

wurden.  

 Die Ausbildungsduldung erlischt, wenn das Ausbildungsverhältnis abgebrochen 

wird. Allerdings wird in diesem Fall das Recht eingeräumt, sich in Deutschland für 

6 Monate aufzuhalten um einen neuen Ausbildungsplatz zu suchen. 
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Bewertung: 

 Die alte „3+2“-Regelung wurde von den Betroffenen und den Arbeitgebern wegen 

der fehlenden Rechtssicherheit häufig kritisiert. Vor allem die Regelung, dass die 

Zustimmung zu Aufnahme einer Ausbildung nicht erteilt werden kann, wenn 

Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevorstehen, habe häufig dazu geführt, 

dass die Ausländerämter die Zustimmung zu bereits bestehende Ausbildungsver-

träge verweigert hätten. Die Spezifizierung der konkreten Maßnahmen zur Auf-

enthaltsbeendigung erhöht möglicherweise die Rechtssicherheit, dies muss sich 

aber erst in der Praxis erweisen.  

 Ansonsten reduziert das neue Recht die Ausschlussgründe nicht, sondern erweitert 

sie: So können Geduldete nur eine Ausbildung antreten, wenn sie bereits 6 Monate 

im Besitz einer Duldung sind. Dies würde den Kreis der Antragsberechtigten nicht 

nur erheblich einschränken und die Integration verzögern. Zudem schafft es hohe 

Rechtsunsicherheit bei Vertragsabschluss während der Asylverfahren, weil ein 

Asylbescheid automatisch dazu führen würde, dass die Ausländerbehörden keine 

Zustimmung mehr erteilen können. Zudem dürften die restriktiveren Bedingungen 

für Identitätsfeststellung ebenfalls die Rechtsunsicherheit erhöhen. 

 Die Rechtsunsicherheit dieser grundsätzlich sinnvollen Regelung bleibt damit be-

stehen. Die Ursache hat einen systematischen Charakter: Eine Duldung ist kein 

Aufenthaltstitel, sondern es handelt sich um die Aussetzung einer Abschiebung. 

Damit bleibt die Rechtsunsicherheit zwangsläufig erhalten. Sinnvoller wäre die 

Erteilung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis, die an Bedingungen geknüpft ist. 

Das würde für die Arbeitgeber und die Personen, die diese Regelung in Anspruch 

nehmen, die notwendige Rechtssicherheit herstellen. 

8.2 Beschäftigungsduldung  

Sachverhalt: 

 Der Referentenentwurf führt den Tatbestand der „Beschäftigungsduldung“ ein 

(§60c AufG). Die Beschäftigungsduldung kann für eine Frist von zwei Jahren erteilt 

werden, wenn 

o Geduldete seit mindestens 12 Monaten in Besitz einer Duldung sind;  

o sie seit 18 Monaten einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstä-

tigkeit mit mindestens 35 Wochenstunden nachgehen; 

o sie in den letzten 12 Monaten ihren Lebensunterhalt vollständig selb-

ständig bestreiten konnten; 

o sie über ausreichende Deutschkenntnisse (B1) verfügen, einen Integ-

rationskurs abgeschlossen haben, falls sie dazu verpflichtet waren; 

o bei Kindern im schulpflichtigen Alter der tatsächliche Schulbesuch 

nachgewiesen wird.   
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 Ferner muss – ähnlich wie bei der Ausbildungsduldung – die Identität geklärt sein 

und es dürfen keine Ausschlussgründe wie das Bevorstehen konkreter Maßnahmen 

zur Abschiebung, ein Ausschluss von der Erwerbstätigkeit für Angehörige sicherer 

Herkunftsstaaten u. ä. vorliegen. 

 Die Beschäftigungsduldung erlischt wenn die Voraussetzungen für die Erteilung 

nicht mehr vorliegen und das Beschäftigungsverhältnis endet. Bei einer kurzfris-

tigen Unterbrechung, die der Geduldete nicht zu vertreten hat, bleibt die Beschäf-

tigungsduldung erhalten. 

Bewertung: 

 Die neue Regelung ist kein „Spurwechsel“, der gut integrierten Geduldeten den 

Weg in ein reguläres Aufenthaltsrecht ermöglicht. Zu unterscheiden sind bei der 

Bewertung zwei Aspekte: Die Kriterien für die Beschäftigungsduldung und die 

Wirkungen der zweijährigen Duldung.  

 Die Kriterien sind grundsätzlich sinnvoll, sie entsprechen dem, was von gut inte-

grierten Personen zu erwarten ist. Man hätte auf die Auflage von 35 Wochenstun-

den verzichten können, das Kriterium der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigung in Verbindung mit der selbständigen Sicherung des Lebensunterhalts ist 

ausreichend. Auch auf die Auflage des Integrationskurses hätte man verzichteten 

können, sofern Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 tatsächlich nachgewiesen 

sind.  

 Die Wirkungen der zweijährigen Duldung werden gering sein, weil sie weder für 

die Betroffenen noch für die Arbeitgeber eine längerfristige Rechtssicherheit her-

stellt. Zudem sind die zahlreichen Auflagen zwangsläufig mit Einschränkungen der 

Rechtssicherheit verbunden. 

 Die grundlegende Alternative ist ein tatsächlicher „Spurwechsel“, d.h. das Erteilen 

einer befristeten Aufenthaltserlaubnis, deren Verlängerung an Auflagen gebunden 

ist. Damit würde die notwendige Rechtssicherheit für alle Seiten hergestellt und 

der Übergang in das reguläre Aufenthaltsrecht vollzogen. Um vermeintliche „Pull-

Effekte“ zu verhindern, hätte sich das Instrument der Stichtagsregelung angebo-

ten, d.h. man hätte diese Regelung nur für Personen eingeführt, die vor einem 

bestimmten Stichtag (z.B. den 31.12.2017) nach Deutschland zugezogen sind. Das 

würde Anreize, das Asylsystem für die Erwerbszuwanderung zu nutzen, ausschlie-

ßen oder zumindest sehr stark einschränken. Diese Lösung ist vielfach erprobt 

worden und wäre der jetzt gewählten wirtschaftlich und sozial klar überlegen. 

 Die Zahl der Geduldeten, die für die „Beschäftigungsduldung“ oder einen „Spur-

wechsel“ in Frage kommen, ist überschaubar. Zum 31.8.2018 hielten sich in 

Deutschland 131.000 Geduldete im erwerbsfähigen Alter auf, von denen maximal 

25 Prozent oder 33.000 Personen die Auflagen für die lebensunterhaltsichernde 

Erwerbstätigkeit erfüllen dürften. Gemeinsam mit den Familienangehörigen dürf-
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ten rund 45.000 Personen für diese Regelung in Frage kommen. Auch diese Grö-

ßenordnungen sprechen für einen tatsächlichen Spurwechsel in einen regulären 

Aufenthaltsstatus in Verbindung mit einer Stichtagsregelung.  

9 Fazit 

 Der Referentenentwurf sieht keine grundlegende Reform des Einwanderungs-

rechts in Deutschland vor, aber eine Reihe von Änderungen im Detail, die durchaus 

Wirkungen entfalten können. Erkennbar sind im Wesentlichen drei Änderungen 

gegenüber dem Status quo: Erstens die Gleichstellung von Personen mit berufli-

chen Abschlüssen mit Personen mit akademischen Abschlüssen. Das ermöglicht 

die Einwanderung von Personen mit beruflichen Abschlüssen auch dann, wenn es 

sich nicht um sogenannte Engpassberufe handelt. Zweitens die weitgehende Ab-

schaffung der Vorrangprüfung. Drittens werden bei einer Reihe von Möglichkeiten 

der Einreise explizit deutsche Sprachkenntnisse gefordert, auch dann, wenn dies 

vorher nicht oder nicht in diesem Umfang notwendig war (Aufenthalt zur Arbeits-

platzsuche, Aufenthalt zur Ausbildungsplatzsuche, Aufenthalt zur Anerkennung 

beruflicher Abschlüsse). Die ersten beiden Maßnahmen sind sinnvoll, werden aber 

die Steuerung der Einwanderung nicht grundlegend verändern. Die dritte Maß-

nahme kann restriktiv wirken und die geringe Nutzung dieser Einwanderungsop-

tionen in der Vergangenheit bzw. der neu geschaffenen Optionen verstärken. 

Deutsche Sprachkenntnisse fördern zwar ohne Zweifel die Integration in den Ar-

beitsmarkt und die Gesellschaft. Aber mehr als 90 Prozent der Einwanderer in 

Deutschland verfügen über keine oder nur schlechte deutsche Sprachkenntnisse 

beim Zuzug. Deutsch ist keine Weltsprache und wird es auch auf absehbare Zeit 

nicht werden, so dass in der Regel Deutsch nicht als führende Fremdsprache an 

Schulen im Ausland unterrichtet wird. Das schränkt die Möglichkeiten, Deutsch 

als Kriterium für die Einwanderungssteuerung zu verwenden, ein. Es ist deshalb 

sinnvoller, auf den Spracherwerb in Deutschland zu setzen und diesen gezielt zu 

fördern, auch durch Anreize im Aufenthaltsrecht, die das neue Recht sinnvoller-

weise vorsieht. 

 Die Ausweitung der Möglichkeit zur Arbeitsplatzsuche auf Personen mit berufli-

chen Abschlüssen wird voraussichtlich nahezu keine Wirkungen haben, weil die 

entsprechende Regelung für Hochschulabsolventen aufgrund der anspruchsvollen 

Voraussetzungen (Anerkennung der Berufsabschlüsse) nahezu nicht genutzt wird. 

Es gibt wenige Gründe, warum das bei Personen mit beruflichen Abschlüssen an-

ders sein sollte. Das gleiche gilt für die Möglichkeiten zur Ausbildungsplatzsuche. 

Die neue Einführung des Sprachkriteriums dürfte die Nutzung dieser Einwande-

rungsoptionen weiter senken. 

 Etwas erweitert wurden die Beschäftigungsmöglichkeiten für Personen, die sich 

zur Anerkennung von beruflichen Abschlüssen in Deutschland aufhalten. Bislang 
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wurden die bestehenden Regelungen kaum genutzt. Die quantitativen Wirkungen 

dieser Reform werden deshalb vermutlich auch überschaubar bleiben. 

 Die rechtliche Lage für die Anerkennung beruflicher Abschlüsse soll im Grundsatz 

unverändert bleiben. Der Referentenentwurf erhofft sich eine Lockerung der Hür-

den durch Verwaltungsvereinfachungen. Tatsächlich werden mit der Einführung 

einer zentralen Ausländerbehörde auf Länderebene, von Clearing-Stellen für die 

Anerkennung sowie das beschleunigte Fachkräfteverfahren erhebliche Verände-

rungen in den Verwaltungsabläufen geschaffen. Besonders die Einführung von 

ehrgeizigen Fristen im beschleunigten Fachkräfteverfahren könnte zu wirksamen 

Erleichterungen führen. Diese Reformen können die Effizienz der Abläufe und da-

mit die Verfahren erheblich beschleunigen und erleichtern, sie müssen sich aller-

dings erst in der Praxis beweisen. 

 Das grundsätzliche Problem, dass das berufliche System Deutschlands nur schwer 

mit dem System anderer Länder vergleichbar ist, und die Anerkennung von Ab-

schlüssen deshalb für große Gruppen qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland 

eine schwer zu überwindende Hürde darstellt, dürfte aber erhalten bleiben. Um 

dies zu überwinden, wären grundlegendere Reformen notwendig gewesen, etwa 

der Rückgriff auf Teilanerkennungen oder die größere Akzeptanz landesüblicher 

Zertifikate. 

 Die Option der Anerkennung von besonderen, durch berufspraktische Erfahrungen 

gewonnenen Kenntnissen, könnte eine erste Öffnung sein. Die Regelung ist aller-

dings so gestaltet, dass sie eher einen experimentellen Charakter hat. Die Ergeb-

nisse können aber für weitere Reformen interessant sein. 

 Mit der Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung wurde bewusst auf die Option 

eines Spurwechsels im neuen Recht verzichtet. Im Bereich der Ausbildungsdul-

dung wurde der Adressatenkreis reduziert. Ob durch die Präzisierung von Aus-

schlussgründen mehr Rechtssicherheit geschaffen wird, ist eine offene Frage. Für 

gut integrierte Geduldete wurde mit der Beschäftigungsduldung die Rechtssicher-

heit etwas erhöht, allerdings bleibt das grundlegende Problem einer ungewissen 

Zukunftsperspektive und hoher Unsicherheit über den Aufenthaltsstatus erhalten. 

Sinnvoller wäre die Erteilung einer befristeten, mit Auflagen verbundenen Auf-

enthaltserlaubnis gewesen. Über eine Stichtagsregelung hätten zusätzliche Mig-

rationsanreize vermieden können.   

 Wenn durch das neue Recht trotz zahlreicher Änderungen im Detail tatsächlich 

der Status quo im Wesentlichen beibehalten werden sollte, wirft dies Risiken für 

die künftige wirtschaftliche und soziale Entwicklung Deutschlands auf: Mit einer 

abnehmenden Einwanderung aus der EU werden sich Umfang und Struktur der 

Einwanderung verändern. Wenn auch künftig nur rund ein Zehntel der Einwan-

derung aus Drittstaaten für Erwerbszwecke erfolgt, dürften sich sowohl die Qua-

lifikationsstruktur als auch die Arbeitsmarktchancen der Zuwanderer und damit 

langfristig auch der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland ver-

schlechtern. Dies wirft entsprechende Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung 
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und die Stabilität der sozialen Sicherungssysteme auf. Es kann jetzt noch nicht 

beurteilt werden, welche quantitativen und qualitativen Wirkungen das Gesetzes-

vorhaben nach sich ziehen wird. Es ist aber recht wahrscheinlich, dass die notwen-

dige Kompensation des Rückgangs der Einwanderung aus der EU nicht erreicht 

wird. In diesem Fall müssten aufbauend auf dem Gesetz weitere Novellierungen 

des deutschen Einwanderungsrechts in Angriff genommen werden. 
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